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  1 EINLEITUNG 

  1.1 Vorgaben zum Ortsbildschutz im Kantona-
len Richtplan 

Ortsbildschutz  Der Kantonale Richtplan enthält folgende behördenverbindliche Fest-

legungen zum Thema Ortsbildschutz: 

   
Festlegungen  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 

   

  1.2 Heutige Regelungen 
Zonenplan und in der Bauregle-
ment Küssnacht  

 Der Ortsbildschutz wird heute im Baureglement und im Zonenplan 

wie folgt sichergestellt: 

die Ortskerne sind den Kernzonen (KI und KII) zugewiesen   

die Kernzonenpläne für die Ortsteile Küssnacht und Immensee 

treffen ergänzende Festlegungen zum Volumenschutz. 
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  1.3 Bundesinventar der Ortsbilder von natio-
naler Bedeutung (ISOS) 

Bundesinventar  Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von 

nationaler Bedeutung kurz ISOS wird vom Bundesamt für Kultur er-

stellt. Im Bezirk Küssnacht gibt es zwei Ortsbilder von nationaler Be-

deutung.  

Küssnacht 

Merlischachen  

Beide ISOS stammen aus dem Jahr 1987. Nach über 35 Jahren sind 

zahlreiche Aussagen zum Ortsbild veraltet, da sich die baulichen Ge-

gebenheiten in den Teilgebieten des ISOS massgeblich verändert ha-

ben. 

   
Bedeutung des ISOS  Das planerische Ermessen beim Erlass von Nutzungsplänen und Son-

dernutzungsplänen wurde im Rahmen der jüngeren Rechtsprechung 

vermehrt zugunsten der Erhaltungsziele des ISOS eingeschränkt. 

Die Erhaltungsziele des ISOS sind bei der Revision der Nutzungspla-

nung daher in die Interessenabwägung in Bezug auf die grundeigen-

tümerverbindlichen Vorschriften im Zonenplan und im Baureglement 

(BauR) einzubeziehen.  

   
Gliederung  Das ISOS gliedert die Ortsbilder von nationaler Bedeutung in folgen-

de Einheiten und Teilbereiche: 

  Gebiet (G): Grösstmögliche Einheit, dessen Merkmale als Ganz-

heit ablesbar sind, z.B. Bahnhofsquartier  

Baugruppe (B): Kleinere Einheiten mit ausgeprägter räumlicher 

Wechselbeziehung der Bauten, z.B. Kirchenbezirk 

Umgebungszone (U-Zo): Begrenzte Ausdehnung, enge Beziehung 

zur schützenswerten Bebauung, z.B. Rebhang 

Umgebungsrichtung (U-Ri): Kein abschliessender Perimeter im In-

ventarplan, weiträumiger Bezug des Ortsbildes zwischen Bebau-

ung und Landschaft, z.B. Kulturland 

Einzelbauten (E): Kleinstmöglicher Ortsteil mit grossem Eigenwert, 

z.B. Kirche 
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Erhaltungsziele  Das ISOS legt für die erwähnten Einheiten und Teilbereiche unter-

schiedliche Erhaltungsziele fest: 

     
Erläuterungen zu den Schutzzielen   

 
     
Inhalt dieses Berichts  Dieses Arbeitspapier enthält eine Interessenabwägung zu den im 

ISOS bezeichneten Gebieten.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Ortsteile kurz 

aufgelistet und der Handlungsbedarf für die Revision der Nutzungs-

planung formuliert.  

Je nachdem, welche Eingriffstiefe die Nutzungsplanung in die Erhal-

tungsziele erlaubt, ist eine Interessenabwägung notwendig.  

Für die Beurteilung dient der ISOS-Leitfaden «Ortsbildschutz und In-

nenentwicklung», der im Sommer 2022 vom Bundesamt für Raum-

entwicklung (ARE) und dem Bundesamt für Kultur (BAK) veröffentlicht 

wurde. 

     
Gegenstand der Nutzungsplanung  Die Interessenabwägung beschränkt sich auf die baurechtlichen Be-

standteile, die Gegenstand des Erlasses der Nutzungsplanung sind. 

Dazu zählen: 

Die Zuweisung der Gebiete in eine geeignete Nutzungszone (z.B. 

Kernzone); 
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räumlich differenzierte Festlegungen in einem detaillierten Kern-

zonenplan (z.B. Bezeichnung eines Volumenschutzes für die Ge-

bäude, die für das Ortsbild prägend sind); 

Nutzungsvorgaben (z.B. Vorgaben zur gewerblichen Nutzung von 

Erdgeschossen); 

gestalterische Vorgaben (z.B. zum Erscheinungsbild der Gebäude 

und der freiräumlichen Umgebung); 

Grundmasse für Neubauten und Ersatzbauten (Geschosszahl, 

Höhenmasse, Gebäudelänge). 

Substanzerhaltung bleibt vorbe-
halten 

 Das ISOS legt für einige Gebiete und für einzelne Gebäude das Erhal-

tungsziel A (Erhalten der Substanz) fest. Dies bedeutet, dass die Un-

terschutzstellung der Gebäude zu erwägen ist. Unterschutzstellun-

gen von Gebäuden bleiben gemäss Ziffer 3.1.1 BZR ausdrücklich vor-

behalten. Sie werden jedoch nicht auf der Stufe der Nutzungspla-

nung vorgenommen. Massgebend ist das Verfahren gemäss der kan-

tonalen Denkmalschutzverordnung (DSV). 

Denkmalschutzgesetzgebung  Die DSV regelt die Zuständigkeiten für die Bereiche Denkmalpflege 

und Archäologie. Zudem regelt die DSV die Themen Schutzinventar, 

Ortsbildschutz und Archäologie sowie Inventarbereinigung. 

Schutzinventar (§ 4 DSG)  Das behördenverbindliche Hinweisinventar KIGBO wurde mit der In-

kraftsetzung des Denkmalschutzgesetzes (DSG) durch das eigentü-

merverbindliche Kantonale Schutzinventar (KSI) abgelöst. Aufnahme 

und Entlassung ins bzw. aus dem KSI erfolgen nach einem im DSG 

definierten Verfahren (§ 5 DSG). Die bisherigen KIGBO-Objekte wur-

den mit Inkraftsetzung des DSG direkt ins KSI überführt und gelten 

dadurch als Schutzobjekte. Für die Eigentümer von Schutzobjekten 

hat diese Überführung unmittelbar jedoch keine Folgen, Schutzmass-

nahmen bleiben rechtsgültig. Im Rahmen der Inventarbereinigung 

besteht für die Eigentümer die Möglichkeit, sich zu äussern. 

Das bisherige KIGBO wird nicht mehr geführt. Es besteht im Kanton 

Schwyz neu somit ausschliesslich ein Schutzinventar. 

Einbezug der kantonalen Denk-
malpflege (§ 9 DSG) 

 Im Bereich Ortsbildschutz ist die kantonale Denkmalpflege im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens dann zwingend beizuziehen, 

wenn es sich um Ortsteile handelt, die mit dem höchsten Erhaltungs-

ziel (Substanzerhaltung, sog. «ISOS-A-Gebiete») im Inventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder (ISOS) bezeichnet sind. Bei allen anderen 

ISOS-Gebieten, wo es um die Erhaltung der gewachsenen Struktur 

oder um die Erhaltung des Charakters eines Ortsbildes geht, sind die 

Gemeinden verantwortlich und die kantonale Denkmalpflege nimmt 

nur noch im Rahmen des Planungsverfahrens (kommunale Nutzungs-

pläne) Stellung. 
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  2 ISOS-GEBIETE 

  2.1 Merlischachen 
Ausschnitt aus Inventarplan ISOS   

   
Modell ISOS Merlischachen   

   
Orthofoto 1982 und 2021  
(Bundesamt für Landestopografie)
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Gebäudealter (Baujahr)   

   

geplante  
Bebauung 
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Gebiet 1 
 

 Das Gebiet 1 wird im ISOS als zusammenhängende Altbebauung von 
Merlischachen beschrieben, welches das Erhaltungsziel A besitzt. 

   
Google Maps Ansicht auf den histori-
schen Ortskern mit den prägenden Bau-
ten entlang der Luzernerstrasse 

 

 
   
Umsetzung nach erfolgter Interes-
senabwägung 

 Das Gebiet bleibt der Kernzone zugeteilt. Der Perimeter der rechts-
kräftigen Kernzone wird im Norden reduziert, da die dort vorhande-
nen Neubauten keinen Bezug zum Ortskern besitzen. 

Der Parkplatz am Kappelmattweg sowie die südlich daran angrenzen-
den Grundstücke werden neu der Kernzone zugwiesen. Das Gebiet 
ist zwar nicht im ISOS 1987 enthalten. Die Grundstücke sind jedoch 
für die Ortskernentwicklung sehr bedeutend.  

Der Kernzonenplan bezeichnet die Gebäude, die für die Lesbarkeit 
des Ortsbildes sehr wichtig sind. Überdies werden im Kernzonenplan 
neu die für das Ortsbild wichtigen Aussenräume bezeichnet. Der 
Kernzonenplan weicht in wenigen Punkten von den ISOS-Einträgen 
ab, da sich die Situation seit der Erfassung im Jahr 1987 entscheidend 
verändert hat. Die ISOS-Erhaltungsziele wurden mit der Nutzungspla-
nung berücksichtigt. 

   
Beurteilung U-Ri I  Die Umgebungsrichtung I hat das Erhaltungsziel a (Erhalt der Be-

schaffenheit) und wird als Ortsbildhintergrund mit ansteigendem 
Wiesenland mit zahlreichen Obstbäumen welches unverbaut ist be-
schrieben. 

   
Umsetzung nach erfolgter Interes-
senabwägung 

 Die Umgebungsrichtung U-Ri I bleibt unverändert der Landwirt-
schaftszone zugeteilt, was dem ISOS-Erhaltungsziel entspricht. 

   
Beurteilung U-Ri II  Die Umgebungsrichtung II hat das Erhaltungsziel a (Erhalt der Be-

schaffenheit) und wird als flaches Seeufer beschrieben, welches am 
Rand mit Wohnhäusern und Hotels überbaut ist.  

   
Umsetzung nach erfolgter Interes-
senabwägung 

 Die Umgebungsrichtung U-Ri II wurde im Vergleich zur ISOS Auf-
nahme im Jahr 1987 in den vergangenen Jahren weitgehend bebaut. 
Im Rahmen dieser Nutzungsplanungsrevision sind in diesem emp-
findlichen Gebiet keine Neueinzonungen vorgesehen. Die Zonierung 
bleibt unverändert. Eine Auszonung wäre eine unverhältnismässige 
Massnahme, zumal das ISOS-Erhaltungsziel damit nicht erreicht wer-
den könnte. 
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Beurteilung U-Ri III  Die Umgebungsrichtung III hat das Erhaltungsziel b (Erhalt der Eigen-
schaften) und wird als verbauter Seeuferstreifen als Ortserweiterung 
zwischen See und Bahnlinie beschrieben. 

   
Umsetzung nach erfolgter Interes-
senabwägung 

 Die Umgebungsrichtung U-Ri II wurde im Vergleich zur ISOS Auf-
nahme im Jahr 1987 in den vergangenen Jahren weitgehend bebaut. 
Im Rahmen dieser Nutzungsplanungsrevision sind in diesem Gebiet 
keine Neueinzonungen vorgesehen. Der Seezugang für die Öffent-
lichkeit wird mit einer entsprechenden Nutzungszone sichergestellt. 
Die bestehende Kurzone am See wird in eine Wohnzone überführt. 
Die Vorschriften im Baureglement stellen eine lockere Bauweise si-
cher, was dem Erhaltungsziel b entspricht. 

   
  2.2 Küssnacht  
Modell ISOS Küssnacht   

 
   
Orthofoto 1982 und 2021  
(Bundesamt für Landestopografie)
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Ausschnitt aus Inventarplan ISOS 1987  

   
Gebäudealter (Baujahr)  

 
   
Schwarzplan und Parzellenstruktur  
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Gebiet 1 
 
 

 Das Gebiet 1 umfasst den historischen Ortskern mit kompakter Be-
bauung. Das Gebiet hat das Erhaltungsziel A. 

   
  

 
   
  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Gebiet 1 bleibt der Kernzone zugeteilt. Der Kernzonenplan stellt 
für die ortsbildrelevanten Gebäude einen Volumenschutz sicher. 
Überdies werden im Kernzonenplan die für die Leserbarkeit des 
Ortsbildes bedeutenden Aussenräume bezeichnet. Das ISOS-Erhal-
tungsziel wird mit dieser Zonierung berücksichtigt. 
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Gebiet 2 
 

 Der hinter dem Dorfplatz gelegene Ortsteil mit kleinteiliger, teilweise 
gewerblicher Bebauung bildet das ISOS-Gebiet 2 und hat das Erhal-
tungsziel A. 

   
  

 
   
  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Gebiet 2 bleibt der Kernzone zugeteilt. Der Kernzonenplan stellt 
für die ortsbildrelevanten Gebäude einen Volumenschutz sicher. 
Überdies werden im Kernzonenplan die für die Leserbarkeit des 
Ortsbildes bedeutenden Aussenräume bezeichnet. Das ISOS-Erhal-
tungsziel wird mit dieser Zonierung berücksichtigt. 
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Gebiet 3 
 

 Die lockere bäuerliche Bebauung entlang der Seebodenstrasse, mit 
oberer und unterer Mühle bildet das ISOS Gebiet 3 mit dem Erhal-
tungsziel B. 

   
  

 
   
  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Die bestehende Kernzonenabgrenzung wurde überprüft und im 
Sinne des ISOS-Eintrags erweitert. Der Kernzonenplan stellt für die 
ortsbildrelevanten Gebäude einen Volumenschutz sicher. Überdies 
werden im Kernzonenplan die für die Leserbarkeit des Ortsbildes be-
deutenden Aussenräume bezeichnet. Das ISOS-Erhaltungsziel wird 
mit dieser Zonierung berücksichtigt. 
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Gebiet 4 
 

 Die Strassendorfbebauung im Oberdorf befindet sich im ISOS und 
bildet das Gebiet mit der Nummer 4. Dieses hat das Erhaltungsziel B. 

   
  

 
   
  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde die Abgrenzung der 
Kernzone überprüft und dieses Gebiet in der Kernzone belassen. 

Der Kernzonenplan stellt für die ortsbildrelevanten Gebäude einen 
Volumenschutz sicher. Überdies werden im Kernzonenplan die für 
die Leserbarkeit des Ortsbildes bedeutenden Aussenräume bezeich-
net. Das ISOS-Erhaltungsziel wird mit dieser Zonierung berücksichtigt. 
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Gebiet 5 
 

 Die geradlinig verlaufende Bahnhofachse bildet das ISOS-Gebiet 

Nummer 5 mit dem Erhaltungsziel C. Das seeseitige Teilgebiet 5.1 be-

sitzt das Erhaltungsziel A. 

   

  

 
   

  

 
   
Blick zur Bahnhofstrasse 1986  

(ETH Bildarchiv) 
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Blick zur Bahnhofstrasse 2021  
(Google Maps) 

 

 

 
   
Gebäudetypologie  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Gebiet wurde vertieft analysiert, da sich die nördliche Bebauung 

von der südlichen Bebauung (seeseitig) wesentlich unterscheidet.  

Aufgrund der baulichen Veränderung der letzten Jahrzenten sowie 

den Analysen im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision werden die 

beiden Teile im Gebiets 5 differenziert behandelt. Das nördlich lie-

gende Gebiet, welches bis anhin in der Kernzone K II zugeteilt war, 

wird in eine Zentrumszone überführt. Das BauR stellt sicher, dass die 

Bauten in Bezug auf die Massstäblichkeit (Fassadenlänge / Geschoss-

zahl) mit der Kernzonenbebauung auf der Südseite der Bahnhof-

strasse abgestimmt sind. Innerhalb des im Zonenplan speziell be-

zeichneten Bereichs dürfen die näher an der Bahnhofstrasse liegen-

den strassenbegleitenden Fassadenabschnitte eine Länge von 15 m 

nicht überschreiten. Längere Fassaden sind zu gliedern und in der 

Tiefe um mindestens 2.0 m zu staffeln. Überdies ist das fünfte Ge-

schoss entlang der Bahnhofstrasse um mindestens um 4 m von der 

strassenbegleitenden Fassadenflucht zurückzuversetzen. 

Der südliche Bereich (5.1) sowie die Häuserreihe am Westrand des 

Seebeckens (Bereich 0.4) verbleiben der Kernzone zugeteilt. Der 

Kernzonenplan legt für die ortsbildrelevanten Gebäude einen Volu-

menschutz sicher. Überdies werden im Kernzonenplan die für die Le-

serbarkeit des Ortsbildes bedeutenden Aussenräume bezeichnet. 

Das ISOS-Erhaltungsziel wird mit dieser Zonierung berücksichtigt. 
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Gebiet 6 
 

 Das Wohn- und Gewerbeviertel unterhalb des Bahnhofs bildet das 

ISOS Gebiet 6 mit dem Erhaltungsziel B. 

   

  

   

  

 
   
Gebäudealter (Baujahr)  

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Dieses Gebiet besitzt einen vergleichbaren Charakter wie die nördli-

che Bebauung entlang der Bahnhofstrasse. Es ist nur noch ein kleiner 

Teil der ursprünglichen Bausubstanz vorhanden. Dieses Geschäftsge-

biet verbleibt daher der Zentrumszone zugeteilt.  
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  Eine Umzonung in die Kernzone wird als unverhältnismässige Mass-
nahme eingestuft, da das ISOS-Erhaltungsziel mit der Neubebauung 
des Gebiets nicht mehr erfüllbar ist.  

   
Beurteilung B 0.2  Die Baugruppe 0.2 wird als Monumentalgruppe mit Kirche, zwei Rat-

häusern und Pfarrhaus mit dem Erhaltungsziel A beschrieben. 

   

 

 

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Der Zonenplan sieht für das Gebiet keine Änderung in der Zonierung 
vor. Die Grundstücke verbleiben in der Kernzone, was dem ISOS-
Erhaltungsziel entspricht. 

   
Beurteilung B 0.3  Die Baugruppe 0.3 wird im ISOS als bäuerliche Hausgruppe in Seiten-

tälchen mit dem Erhaltungsziel A beschrieben. Noch heute sind die 
Siedlungsstrukturen aus der Zeit der Aufnahme des ISOS gut erhal-
ten.  
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Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Der Zonenplanentwurf sieht für das Gebiet keine Änderung in der 

Zonierung vor, zumal es gemäss kantonalem Richtplan nicht im Sied-

lungsgebiet liegt. Es verbleibt der Landwirtschaftszone zugeteilt. Für 

Bauten und Anlagen gelten die Vorgaben des Bundesrechts. 

   
Beurteilung B 0.4  Die Baugruppe 0.4 bildet eine Häuserreihe am Westrand des Seebe-

ckens und umfasst ehemalige Fischerhäuser. Das Gebiet besitzt das 

Erhaltungsziel A. 

   

 

 

   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Der heute noch vorhandene Teil der historischen Struktur verbleibt 

der Kernzone zugeteilt, was dem ISOS-Erhaltungsziel entspricht. 

   
Beurteilung B 0.5  Die Baugruppe 0.5 wird im Beschrieb des ISOS als kleinteiliges Wohn-

quartier mit Gärten an der Halde mit dem Erhaltungsziel A beschrie-

ben. 

   

 

 

 
   
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Gebiet befindet sich gemäss rechtskräftigem Zonenplan in der 

Wohnzone mit mittlerer Ausnützung. Das Gebiet wird gestützt auf 

den ISOS-Eintrag neu der Kernzone zugewiesen, was dem ISOS-

Erhaltungsziel entspricht. 
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Beurteilung U-Zo I 
 

 Der Bereich U-Zo I wird als Uferstreifen beschrieben, welcher durch 
Aufschüttungen gewonnen wurde, heute als öffentliche Seeuferan-
lage dient und das Erhaltungsziel a besitzt.  

Diese Parkanlage am See besitzt eine sehr hohe Bedeutung für das 
Ortsbild sowie die Naherholung der Küssnachter Bevölkerung. Die 
Anlage ist heute der Zone für Sport und Erholung zugeteilt. 

     
  

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Der Zonenplan stellt sicher, dass das wertvolle Seeufer öffentlich zu-
gänglich bleibt. Der Seeplatz bei der Kirche wird neu ebenfalls der 
Zone für Sport und Erholungsanlagen zugeteilt, womit die Freihaltung 
gewährleistet bleibt. Es sind nur Gebäude im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Platzfläche erlaubt (z.B. Pavillon), die mit dem ISOS-
Erhaltungsziel vereinbar sind. 

   
Beurteilung U-Zo II 

 

 Die Umgebungszone U-Zo II wird als heterogen überbauter Uferstrei-
fen parallel zur Bahnhofachse beschrieben und hat das Erhaltungs-
ziel a.  

Das Gebiet ist gemäss heutigem Zonenplan der Zentrumszone II so-
wie der Wohnzone W3 zugeteilt. 

   
Bauliche Struktur (luucy) 
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Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das heute in zwei unterschiedlichen Zonen liegende Gebiet wird im 
Rahmen der Nutzungsplanungsrevision der Wohnzone W70 zugeteilt. 

Das BauR legt erhöhte Gestaltungsanforderungen fest (Ziffer 8.1.3 
BauR), womit sinngemäss dem ISOS-Erhaltungsziel entsprochen wird. 
Die Auszonung des Gebiets wird als unverhältnismässige Massnahme 
beurteilt, zumal das ISOS-Erhaltungsziel bereits heute nicht mehr er-
füllbar ist. 

   
Beurteilung U-Zo III 
 

 Die Umgebungszone U-Zo III wird als Nahumgebung der Kirch-
gruppe, an den Rändern bebauter Wieshang mit Erhaltungsziel a be-
schrieben. 

Seit der ISOS-Aufnahme im Jahr 1987 wurde dieses Gebiet baulich 
verdichtet und hebt sich heute deutlich vom eigentlichen Ortskern 
ab. 

     
 

 
     
Gebäudealter (Baujahr)  

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Die Grundstücke besitzen keinen ausgeprägten Bezug zum Ortskern. 
Das Gebiet wird im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision von der 
Wohnzone W4 in die Wohn- Gewerbezone WG 90 umgezont. Damit 
wird eine gemischte Nutzweise ermöglicht.  
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Eine Ausnahme bildet das Gebäude beim Pfarrhausplatz, welches in 
die Kernzone umgezont wird. 

Die Auszonung des Gebiets wird als unverhältnismässige Massnahme 
beurteilt, zumal das ISOS-Erhaltungsziel bereits heute nicht mehr er-
füllbar ist. 

   
Beurteilung U-Zo IV  
 

 Die Umgebungszone U-Zo IV wird als unbebauter Hang mit Gärten 
und altem Schulhaus mit Erhaltungsziel a beschrieben. Der nördlich 
daran angrenzende Bereich 0.4 an der Hofstrasse wird als kleinteili-
ges Wohnquartier mit Gärten an der Halde bezeichnet. Es besitzt 
ebenfalls das Erhaltungsziel A. 

     
 

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Im Zonenplan wird die historische Struktur entlang der Hofstrasse 
der Kernzone zugeteilt, was dem ISOS-Erhaltungsziel entspricht. 

   
Beurteilung U-Ri V 
 

 Die Umgebungsrichtung V wird im ISOS als verbauter Uferhang im 
Süden des Dorfes mit Erhaltungsziel b beschrieben.  

Seit der ISOS-Aufnahme im Jahr 1987 hat in diesem Gebiet eine mar-
kante bauliche Verdichtung stattgefunden. Überdies befindet sich 
das Portal der Südumfahrung Küssnacht im Umgebungsgebiet. 
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Umsetzung nach erfolgter Interes-
senabwägung 

 Die Zonierung bleibt weitgehend unverändert. Aufgrund der räumlich 
stark veränderten Ausgangslage wären weitergehende Massnahmen 
unverhältnismässig. 

     
Beurteilung U-Ri VI 
 

 Die Umgebungsrichtung VI wird als Westabdachung der Rigi mit 
Wiesland und Obstbäumen beschrieben, welche den Ortsbildhinter-
grund bildet. Das Gebiet weist das Erhaltungsziel a auf. 

Das Gebiet Lehmgrube am Rand der Umgebungsrichtung wurde be-
reits vor einigen Jahren bebaut.  

Entlang dem heutigen Siedlungsrand befindet sich gemäss kantona-
lem Richtplan ein potenzielles Siedlungsgebiet. 

     
 

 
     
Vergleich 1986 / 2021 (swisstopo) 

 
 

 

 

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Im Rahmen die Nutzungsplanungsrevision wird auf Einzonungen in 
der ISOS Umgebungsrichtung VI verzichtet. Das im kantonalen Richt-
plan bezeichnete Siedlungsgebiet sollte in Bezug auf die Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild zur gegebenen Zeit überprüft werden. 
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Beurteilung U-Ri VII 
 

 Die Umgebungsrichtung VII wird als planlos überbauter Talboden 

(Wohnhäuser, Industriebauten, Strassen) mit Erhaltungsziel b be-

schrieben. 

Diese planlose Entwicklung widerspiegelt sich noch heute in der bau-

lichen Struktur dieses Gebiets. 

   

 

 
     
Schwarzplan und Parzellenstruktur  

 

 

 
     
Parzellengrössen  
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Gebäudetypologie 

 

 

 
   
Eigentumsstruktur 

 

 

 
   
Gebäudealter (Baujahr)  
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Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Im Gebiet Oberdorf soll eine qualitative bauliche Siedlungserneue-

rung ermöglicht werden. Das Oberdorf wird einem Perimeter Innen-

entwicklung und Siedlungserneuerung zugewiesen. Grundeigentü-

mer profitieren von einer rund 10 % höheren Ausnützungsziffer. Be-

dingungen sind, dass aufenthaltsfreundliche Aussenflächen realisiert 

werden, die Parkierung unterirdische angelegt und der Übergang 

zum öffentlichen Raum entsprechend der kommunalen Vollzugsricht-

linie gestaltet wird.  

Mit der neuen Zonierung wird beabsichtigt, die bauliche und frei-

räumliche Struktur zu verbessern, was dem ISOS-Eintrag entspricht. 

   
Beurteilung U-Ri VIII 
 

 Die Umgebungsrichtung VIII mit Einfamilien- und Terrassenhäusern 

überstellter Südhang weist das Erhaltungsziel b auf. 

Noch heute ist das Gebiet geprägt durch eine lockere Bebauung mit 

Punktbauten und hohem Grünanteil. 

   

 

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Die Hanglagen werden im Grundsatz nicht aufgezont. Das heutige 

Zonensystem bleibt grossmehrheitlich bestehen. Eine kleinmassstäb-

liche Bebauung bleibt damit gewährleistet, womit dem ISOS-Erhal-

tungsziel entsprochen wird.  
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Beurteilung U-Zo IX 
 

 Die Umgebungsrichtung IX wird als Hangstreifen zwischen Seeufer 
und Eisenbahnlinie, mit Bahnhofanlage, Käsefabrik und Wohnhäuser 
beschrieben, welche das Erhaltungsziel b aufweist. 

   
 

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Bahnhofareal sowie das Lactalis-Areal werden der Zentrumszone 
zugeteilt. Hier soll eine bauliche Entwicklung und Verdichtung ermög-
licht werden. Die Gestaltungsplanpflicht sichert erhöhte gestalteri-
sche Anforderungen, womit dem ISOS-Erhaltungsziel entsprochen 
wird. 

   
Beurteilung U-Ri X 
 

 Die Umgebungsrichtung X wird als unverbauter Wieshang über dem 
westlichen Seeufer mit markanter Hügelrücken, in den Streusied-
lungsbereich «Küssnachter Allmig» übergehendes Gebiet mit dem Er-
haltungsziel a beschrieben. 

   
 

 
     
Umsetzung nach erfolgter  
Interessenabwägung 

 Das Gebiet bleibt der Landwirtschaftszone zugeteilt. Der Wiesenhang 
kann somit nicht überbaut werden, was dem ISOS-Erhaltungsziel ent-
spricht. 
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  3 FAZIT UND PLANERISCHE 

EMPFEHLUNG 

Wertvolle Entscheidungsgrund-
lage 

 Das ISOS ist eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für die Überprü-
fung der heutigen Zonierung. Gestützt auf die vorgenommene Inte-
ressenabwägung werden folgende Massnahmen umgesetzt: 

   

  3.1 Abgrenzung der Kernzonen 
Anpassung Kernzonenabgrenzung  Die Kernzonenabgrenzungen wurden überprüft und aufgrund der In-

teressensabwägung wie folgt angepasst. 

Kernzone Küssnacht 

 

 

 

     
Kernzone Merlischachen 
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Kernzone Immensee (ohne ISOS) 

 
 

 

     

  3.2 Kernzonenbestimmungen 
Kernzonenbestimmungen  Die Kernzonenbestimmungen wurden grundlegend überarbeitet. Sie 

tragen dem Ortsbildschutz im Sinne der ISOS-Erhaltungsziele Rech-
nung. 

§ 3.1 BauR 
Kernzone Ke 
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  3.3 Kernzonenpläne 
  Die Kernzonenpläne wurden grundlegend überarbeitet. Dazu fanden 

mehrere Ortsbegehungen statt. Die neuen Kernzonenpläne tragen 
dem Ortsbildschutz im Sinne der ISOS-Erhaltungsziele Rechnung. 
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  Kernzonenplan Küssnacht 
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  Kernzonenplan Immensee 
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 Kernzonenplan Merlischachen 
   

 

Modell ISOS Merlischachen  

 


